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I.     B e s c h l u s s 
 
 
1. Anordnung der Vereinfachten Flurbereinigung  
 
Hiermit wird für die unter Nr. I.2 aufgeführten Grundstücke das  
 

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren  
Breckerfeld-Glör-Wald 

 
nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 
16.03.76 (BGBl. I S. 546) in der zurzeit gültigen Fassung angeordnet, 
um Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und Landentwick-
lung zu ermöglichen und durchzuführen (u.a. Waldflurbereinigung). 
 
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 
 
Das Flurbereinigungsgebiet wird für die nachstehend aufgeführten 
Grundstücke festgestellt: 
 
Regierungsbezirk Arnsberg 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
 
Hansestadt Breckerfeld 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Breckerfeld 15 28, 66, 272, 286, 287, 360, 367, 387 - 
389, 391, 392, 440/12, 441/12, 442/13, 
443/13, 444/13, 447/14, 465, 466 - 468, 
472 - 491, 501, 503 - 505, 505/9, 506, 
506/8, 507, 527/1, 528/1, 530/10, 559, 
572-576, 595, 599, 600 - 605, 608-611, 
630, 636, 637, 642-645, 664 - 668, 678, 
687, 688, 692, 693, 698, 699, 702, 703, 
720-725, 769, 776, 777 
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Märkischer Kreis 
Gemeinde Schalksmühle 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Schalksmühle 22 183, 194, 221, 266 - 269, 272, 274- 277, 
310-313, 319, 384, 441 

 
 
Das Flurbereinigungsgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss 
genommenen Gebietskarte dargestellt. Es ist rd. 38 ha groß. 
 
 
3. Teilnehmergemeinschaft 
 
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsge-
biet gehörenden Grundstücke bilden die 
 

Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung  
Breckerfeld-Glör-Wald 

 
mit Sitz in Breckerfeld. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungsbe-
schluss. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG). 
 
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 
 
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen (§ 34 u. 
§ 85 Nr. 5 FlurbG): 
 
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 

Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 
 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden. 
 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Aus-
nahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
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Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden. 
 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde.  

 
 
5. Anmeldung unbekannter Rechte (§ 14 FlurbG) 
 
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses 
sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Be-
teiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, bei der Flurbereini-
gungsbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 33, Stiftstraße 
53, 59494 Soest anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte 
an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche 
Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen 
oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist. 
 
 
II. Hinweise 
 
1. Ordnungswidrigkeiten 
 
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbe-
reinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach  
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung 
dienlich ist. 
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Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen an-
ordnen. 
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen 
worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjeni-
ge, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und verlichtete Fläche nach 
den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in 
Bestand zu bringen hat. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind 
Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen bis zu 1.000,-- Euro für den 
einzelnen Fall geahndet werden können (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten – OWiG – vom 19.02.87 (BGBl. I 
S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung. Unter Umständen kann auch 
eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). 
Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 
Die Bußgeldbestimmungen nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
bleiben unberührt. 
 
 
2. Betretungsrecht (§ 35 FlurbG) 
 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vor-
bereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu 
betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen 
vorzunehmen. 
 
3. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersichtskarte 
 
Der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt bzw. 
hängt während der Dienstzeit zur Einsichtnahme für die Beteiligten zwei 
Wochen aus bei der: 
  
Hansestadt Breckerfeld, Rathaus, Zimmer 29a, Frankfurter Str. 38, 
58339 Breckerfeld 
Gemeinde Schalksmühle, Rathaus, Zimmer 42, Rathausplatz 1,  
58579 Schalksmühle 
 
sowie bei folgenden angrenzenden Gemeinden bzw. Städten: 
 
Stadt Altena, Rathaus, Zimmere 1.10, Lüdenscheider Str. 25/27,  
58762 Altena 
Stadt Ennepetal, Rathaus-Information, Bismarckstr. 21, 
58256 Ennepetal 
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Stadt Hagen, Rathaus, Zimmer D 208, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Stadt Halver, Rathaus, Zimmer 4, Von-Vincke-Straße 26,  
58544 Halver 
Stadt Lüdenscheid, Rathaus, Aushang im Vetrinenschrank zwi-
schen Raum 534 und 537, Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid 
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Rathaus, Zimmer 17, 
Hagener Str. 76, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde 
Stadt Radevormwald, Rathaus, Zimmer A. 08, Hohenfuhrstraße 13, 
42477 Radevormwald 
 
Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem ersten Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung dieses Beschlusses in der jeweiligen vorgenannten 
Stadt bzw. Gemeinde. 
 
Zusätzlich ist der Beschluss im Internet der Bezirksregierung Arnsberg 
einzusehen: 
 
http://www.bra.nrw.de/2750588 
 
IV. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der zurzeit gültigen 
Fassung wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn 
keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
 
VI. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch bei der Bezirks-
regierung Arnsberg, Dezernat 33, Stiftstraße 53, 59494 Soest, eingelegt 
werden. 
 
 
Im Auftrag                     
 
gez. Helle 



 

Gemarkung Breckerfeld 

Gemarkung 
Schalksmühle 


